
Ablauf von Tarifverhandlungen
1. Begriffsklärung:

- Tarifautonomie:
- Die Tarifparteien haben das Recht, ohne Eingriffe des Staates, oder anderweitig, Arbeits- 

und Wirtschaftsbedingungen auszuhandeln
- Wortlaut: GG (Grundgesetz) Art. 9 § 3: Das Recht, zur Wahrung und Förderung der 

Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für 
alle Berufe gewährleistet. Abreden die dieses Recht einschränken oder zu behindern 
suchen, sind nichtig, hierauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig.

- Tarifparteien:
- sind die sich gegenüber stehenden Tarifvertragspartner:

- Gewerkschaften
- Arbeitgeberverbände

- diese Parteien verhandeln Autonom darüber, wie ein neuer Arbeitstarif aussehen wird
- Tarifvertrag:

- ist das Ergebnis der Verhandlungen zwischen den beiden Tarifparteien
- in ihm wird festgehalten, über welche Entlohnungen und Arbeitsbedingungen verhandelt 

wurde
- kann zeitlich begrenzt sein/werden

- Tarifkommission: 
- Arbeitsgruppe aus Gewerkschaftsvertretern und Vertretern von Arbeitgeberverbänden für 

die Beratung von Tarifverträgen
- Streik:

- falls zwischen den Tarifparteien vorerst keine Einigung in Sicht ist, können die 
Arbeitnehmer streiken

- dadurch legen sie für eine bestimmte oder unbestimmte Zeit ihre Arbeit nieder, und üben 
dadurch Druck auf die Arbeitgeber und Arbeitgeberverbände aus

-→ keine Arbeiter → kein Gewinn
- wird durchgeführt nach einer positiven Urabstimmung der Arbeitnehmer von mindestens 

75%, zuvor hatten sich beide Parteien nicht einigen können
- Aussperrung:

- Arbeitgeber stellen die (gerade streikenden) Arbeitnehmer frei, ohne Fortzahlung des 
Arbeitslohnes

- Antwort der Arbeitgeber auf einen Streik, da es die Kosten für die Gewerkschaften, welche 
während des Streiks an die streikenden Arbeitnehmer Streikgelder zahlt, erhöht
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